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Zusammenfassung

Hintergrund: Vor einer ambulanten Psychotherapie bei Psychologischen bzw. Kinder-
und Jugendlichen-Psychotherapeut:innen ist gemäß Psychotherapie-Richtlinie (PT-
RL) ein Konsiliarbericht einzuholen. Die Inhalte des Konsiliarberichts sind in der PT-RL
festgelegt.
Ziel der Arbeit:Mit dieser Studie sollen die Konsiliarberichte mit den Vorgaben der PT-
RL sowie den Berichten an den Gutachter mittels Real-World-Daten verglichen werden.
Methoden: In einer Zufallsstichprobe von 1000 Psychotherapieanträgen lagen 380
Konsiliarberichte vor. Die Daten aus den Konsiliarberichten wurden extrahiert und
anhand von Häufigkeitsangaben mit den Vorgaben der PT-RL verglichen. Unterschiede
zwischen den Konsiliarberichten und den dazugehörigen Berichten an den Gutachter
hinsichtlich behandlungsrelevanter Parameter wurden mittels Chi2-Tests überprüft.
Mögliche Prädiktoren für die Empfehlung einer ärztlichen Mitbehandlung wurden
anhand von logistischer Regression berechnet.
Ergebnisse: Kein Konsiliarbericht erfüllte sämtliche Vorgaben der PT-RL. Am häufigsten
wurden Angaben zu aktuellen Beschwerden gemacht (79%), am seltensten zu
Differenzial- und Verdachtsdiagnosen (4%). Die Hälfte der Konsiliarärzt:innen (49%)
schätzte eine psychiatrische Abklärung als nicht notwendig ein; etwa ein Drittel (29%)
gab keine Einschätzung dazu ab. Die Konsiliarberichte enthielten 2,6-mal seltener
Angaben zu relevanten Vor- und Parallelbehandlungen als die zugehörigen Berichte
an den Gutachter (χ2= 22,1; p< 0,001). Es gab keine Hinweise auf Prädiktoren für die
Empfehlung einer ärztlichen Mitbehandlung.
Diskussion: Die Anforderungen des Konsiliarberichts werden nur teilweise erfüllt.
Im Rahmen der Reformierung des Antrags- und Gutachterverfahrens sollte die
Notwendigkeit der Konsiliarberichte überprüft werden.

Schlüsselwörter
Antrags- und Gutachterverfahren · Ärztliches Konsil · Psychotherapeutische Versorgung ·
Richtlinienpsychotherapie

Einleitung

Im Rahmen der Beantragung von am-
bulanter Psychotherapie ist gemäß Psy-
chotherapie-Richtlinie (PT-RL) von Psy-
chologischen Psychotherapeut:innen
sowie von Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapeut:innen ein Konsiliarbericht
einzuholen, in dem u.a. das Vorliegen
somatischer und psychiatrischer Erkran-
kungen abgeklärt sowie Kontraindika-

tionen für eine Psychotherapie ausge-
schlossen werden sollen (PT-RL § 32
Abs. 1). Wenig bekannt ist bislang da-
rüber, inwieweit diese Konsiliarberichte
den Vorgaben der PT-RL entsprechen.

Mit Inkrafttreten des „Gesetzes über die
Berufe des Psychologischen Psychothe-
rapeuten und des Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten zur Änderung
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch und
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anderer Gesetze“ am 01.01.1999 wurden
Psychologische Psychotherapeut:innen
und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeut:innen zur gleichberechtigten
Behandlung in die vertragsärztliche Ver-
sorgung aufgenommen und das Dele-
gationsverfahren zugunsten des Erstzu-
gangsrechts für Patient:innen abgeschafft
(Bundesgesetzblatt (BGBl.) I S. 1311ff.,
Bekanntmachung vom 23.06.1998). Die
Psychotherapie-Richtlinie (PT-RL) sieht
seither eine Untersuchung des Patien-
ten/der Patientin durch einen Konsiliararzt
bzw. eine Konsiliarärztin vor Beginn ei-
ner Richtlinien-Psychotherapie vor (PT-RL
§ 32 Abs. 1). In dem sog. Konsiliarbericht
(Muster 22) sollen Angaben zu aktuel-
len Beschwerden, dem psychischen und
somatischen Befund, relevanten anam-
nestischen Daten, relevanten Vor- und
Parallelbehandlungen sowie medizini-
schen Diagnosen bzw. Differenzial- und
Verdachtsdiagnosen gemacht werden.
Darüber hinaus sollen eine Einschätzung
über ggf. notwendige weitere ärztliche
Untersuchungen und Mitbehandlungen
sowie eine ausdrückliche Beurteilung zum
Bestehen von Kontraindikationen für eine
Psychotherapie zum Untersuchungszeit-
punkt erfolgen (PT-RL § 32 Abs. 3). Gemäß
Faber-Haarstrick Kommentar Psychothe-
rapie-Richtlinien (Dieckmann et al. 2020)
gehören dazu beispielsweise organisch
verursachte psychische Symptome, primär
zu behandelnde somatische Erkrankun-
gen oder das psychische Krankheitsbild
selbst (z. B. zu starkes Untergewicht). Im
Unterschied zur Beurteilung möglicher
Kontraindikationen ist eine Bestätigung
der Indikation für eine Psychotherapie im
Konsiliarbericht nicht erforderlich.

Ungeachtet der formalen Bedeutung
des Konsiliarberichts als Voraussetzung
für die Beantragung einer Richtlinien-
Psychotherapie sowie der inhaltlichen Re-
levanz für die Behandlungsplanung wur-
den bislang nur sehr wenige Studien zu
diesem Thema veröffentlicht. Eine davon
befasst sich mit dem Konsiliararzt-Ver-
fahren bei Psychotherapiepatient:innen
mit schweren körperlichen Erkrankungen
anhand des Fallbeispiels einer Patien-
tin mit Colitis ulcerosa (Rüger 2007). In
dem genannten Fallbeispiel verdeutlicht
sich die Notwendigkeit eines sorgfältigen
Konsiliarberichts sowohl aus somatischen

Gründen (z. B. dringender Behandlungs-
bedarf somatischer Symptome) als auch
hinsichtlich psychodynamischer Prozesse
(z. B. Verleugnung krankheitsbedingter
körperlicher Einschränkungen durch Dis-
simulierung) sowie differenzialdiagnosti-
scher Überlegungen. Der Autor plädiert
deswegen für die Beauftragung eines
entsprechend spezialisierten Facharztes
für die konsiliarärztliche Abklärung bei
Patient:innen mit schweren körperlichen
oder psychiatrischen Erkrankungen sowie
eine umfangreiche Berichterstattung in
solchen Fällen.

Eine andere Studie (Rüth und Rung
2021) untersuchte 80 Konsiliarberichte
zum Antrag auf tiefenpsychologisch fun-
dierte Psychotherapie bei Kindern und
Jugendlichen. Die Autor:innen fanden
einige Mängel bei der Erstellung der Kon-
siliarberichte, wie beispielsweise fehlende
Angaben über (teil-)stationäre Behand-
lungen in der Anamnese (bei 60% der
Fälle) oder fehlende (41%) bzw. dürf-
tig beschriebene biografische Aspekte.
Angaben zu somatischen bzw. kinder-
und jugendpsychiatrischen Mitbehand-
lungen blieben i.Allg. vage. Möglicherwei-
se notwendige Rücksprachen zwischen
den ärztlichen und den psychothera-
peutischen Behandler:innen wurden in
keinem Konsiliarbericht erwähnt. Ausge-
hend von diesen Befunden konstatierten
die Autor:innen, dass „Vorsorgeheften [. . . ]
deutlich mehr somatische Informationen
entnommen werden“ (S. 385) können
und plädierten für eine Abschaffung des
Konsiliarverfahrens in der Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapie.

Beide Studien wiesen auf mögliche
Mängel im Konsiliarverfahren hin, beruh-
ten aber auf relativ kleinen Fallzahlen.
Insbesondere fehlen derzeit noch Daten
zum Konsiliarbericht bei erwachsenen Pa-
tient:innen. Mit der vorliegenden Studie
soll diese Forschungslücke anhand folgen-
der Fragestellungen verringert werden:
1. Inwiefern entsprechen die Angaben in

den Konsiliarberichten den Vorgaben
der PT-RL?

2. Wie ist die Einschätzung der Konsili-
arärzt:innen hinsichtlich . . .
a. des Erfordernisses psychiatrischer
Abklärung

b. des Erfordernisses ärztlicher/ärztlich
veranlasster Maßnahmen und
Untersuchungen

c. des Erfordernisses ärztlicher Mitbe-
handlung

d. der Kontraindikationen einer psy-
chotherapeutischen Behandlung?

3. Unterscheiden sich die Konsiliarberich-
te und die Psychotherapeutenberichte
hinsichtlich der Angaben zu relevanten
Vor- und Parallelbehandlungen?

4. Empfehlen Ärzt:innen, die Angaben
zum somatischen Befund machen,
häufiger eine ärztliche Mitbehandlung
im Vergleich zu Ärzt:innen, die keine
Angaben zum somatischen Befund
machen?

5. Stehen Alter und Geschlecht der Pa-
tient:innen, Angaben zu körperlichen
Beschwerden sowie eine psychothe-
rapeutische Qualifikation der Kon-
siliarärzt:innen im Zusammenhang
mit der Empfehlung einer ärztlichen
Mitbehandlung?

Methoden

Material und Stichprobe

Aus einer Grundgesamtheit von etwa
40.000 Psychotherapieanträgen für tiefen-
psychologisch fundierte oder analytische
Psychotherapie, die zwischen 2003 und
2017 bei verschiedenen Krankenkassen
eingereicht worden waren und die uns
voneinerGutachterin zugänglichgemacht
wurden, wählten wir 1000 Exemplare per
Zufall aus.

Anschließend wurden die Anträge
pseudonymisiert. Das Studienprotokoll
wurde von der Ethikkommission der Lan-
desärztekammer Rheinland-Pfalz positiv
votiert (#2018-13221).

Datenextraktion

Aus den Formblättern zur Beantragung ei-
ner Psychotherapie nach Psychotherapie-
vereinbarung (PTV), dem PTV 1, PTV 2,
Bericht an den Gutachter und dem Konsi-
liarbericht, extrahiertenwirdemografische
und klinische Daten, Informationen zu Le-
bensgeschichte und Symptomatik sowie
die Untersuchungsergebnisse des Konsili-
ararztes/der Konsiliarärztin. Letztere wur-
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Tab. 1 Patientencharakteristika

n (%)

Weiblich 302 (79%)Geschlecht

Männlich 78 (21%)

Alter, M
(SD, Range)

40 Jahre
(±11; 17–76 Jahre)

Gesetzlich 373 (98%)

Privat 1 (0,3%)

Beihilfe 5 (1%)

Krankenversicherung

Sonstiges 1 (0,3%)

Tiefenpsychologisch fundierte PT 294 (77%)Beantragtes Therapieverfahren

Analytische PT 86 (23%)

F0x 0 (0%)2

F1x 6 (1,6%)

F2x 1 (0,3%)

F3x 205 (54%)

F4x 172 (45%)

F5x 22 (6%)

F6x 37 (10%)

F7x 0 (0%)

F8x 1 (0,3%)

Diagnose (ICD-10, Kapitel F)1

F9x 2 (0,5%)

PT Psychotherapie
1 Die Diagnosen wurden aus dem Formblatt 2 gemäß Psychotherapie-Vereinbarung (PTV) und dem
Bericht an den Gutachter kombiniert
2 Mehrere Diagnosen pro Patient:in möglich; Prozentsumme≠ 100%

den im Rahmen dieser Studie umfassend
ausgewertet.

Kategorienbildung

Für die Quantifizierung der Angaben im
Freitextfeld des Formblatts für den Konsi-
liarbericht bildeten wir, entsprechend den
VorgabenderPT-RL, folgendeOberkatego-
rien: „aktuelle Beschwerden“, „psychischer
Befund“, „somatischer Befund“, „relevante
anamnestische Daten“, „medizinische Dia-
gnosen“, „Differenzial- und Verdachtsdia-
gnosen“sowie„relevanteVor-undParallel-
behandlungen“.Wurde im Freitextfeld bei-
spielsweise Folgendes beschrieben: „Seit
ca. 1990 Ängste und Antriebsstörung. Kei-
ne früheren Psychotherapien. Keine ner-
venärztliche Vorbehandlung.“, klassifizier-
ten wir u. a. die Kategorie „aktuelle Be-
schwerden“ als zutreffend und „relevante
Vor- und Parallelbehandlungen“ als nicht
zutreffend. Wurden keine Angaben zu ei-
ner Richtangabe der PT-RL (d. h. zu einer
Oberkategorie) gemacht, dokumentierten
wir dies ebenfalls.

Im Zuge der Datenextraktion diffe-
renzierten wir zusätzlich Unterkategorien
(z. B. Art der Vor- bzw. Parallelbehandlung:
„ambulant“, „stationär“, „medikamentös“).
Die Angaben bei den vorgegebenen
Ankreuzfeldern zur „psychiatrischen Ab-
klärung“, zu „Kontraindikationen für ei-
ne psychotherapeutische Behandlung“
und zu dem Erfordernis einer „ärztli-
chen Mitbehandlung“ übernahmen wir,
einschließlich den entsprechenden Aus-
wahlmöglichkeiten, unverändert aus dem
Formblatt fürdenKonsiliarbericht.Wurden
im Freitextfeld zu „ärztlich veranlassten
Maßnahmen/Untersuchungen“ keine An-
gaben gemacht, gingen wir davon aus,
dass keine diesbezüglichen Maßnahmen/
Untersuchungen notwendig waren bzw.
verlasst wurden.

Kategoriendefinition und
Kodierregeln

Um eine möglichst hohe Genauigkeit bei
der Datenextraktion zu erzielen, war eine
präzise Definition einzelner Oberkategori-
en notwendig. Die Abgrenzung der Ober-

kategorien „aktuelle Beschwerden“ und
„medizinische Diagnosen“ erfolgte inso-
fern, als in „aktuelle Beschwerden“ alle
aktuellen Probleme kategorisiert wurden,
die nicht als ICD-10-Diagnose (Ziffer oder
Freitext) im Konsiliarbericht kodiert waren
und vice versa. Die Oberkategorie „psychi-
scher Befund“ definierten wir, angelehnt
an das System der Arbeitsgemeinschaft
für Methodik und Dokumentation in der
Psychiatrie (AMDP), zur Erhebung des psy-
chopathologischen Befunds (AMDP 2023),
wobei auch unvollständige psychische Be-
funderhebungen als zutreffend gewertet
wurden (Voraussetzung: mindestens ein
Merkmal vorliegend). Unter der Oberka-
tegorie „somatischer Befund“ wurden alle
somatischen Beschwerden subsumiert.

Die Quantifizierung der Kategorien
bzw. Vorgaben der PT-RL erfolgte, bezo-
gen auf deren generelles Vorhandensein,
ohne Berücksichtigung der Häufigkeit
innerhalb eines Konsiliarberichts.

Datenanalyse

Die Informationen aus dem Konsiliar-
bericht wurden in absoluten und rela-
tiven Häufigkeiten angegeben. Mittels
Chi2-Tests wurden die Unterschiede zwi-
schen den Konsiliarberichten der Kon-
silärzt:innen und den Berichten an den
Gutachter der Psychotherapeut:innen
hinsichtlich relevanter Vor- und Parallel-
behandlungen überprüft. Um zu untersu-
chen,obsichdieGruppederÄrzt:innen,die
Angaben zu relevanten Vor- und Parallel-
behandlungen machten, und derjenigen,
die keine Angaben dazu machten, hin-
sichtlich der Empfehlung einer ärztlichen
Mitbehandlung unterschieden, verwen-
deten wir ebenfalls Chi2-Tests. Mögliche
Prädiktoren für die Empfehlung einer ärzt-
lichen Mitbehandlung ermittelten wir via
binär-logistischer Regression.

Die Datenauswertung erfolgte mithilfe
der Statistiksoftware STATA Version 17.0
(StataCorp 2021).

Ergebnisse

Stichprobenbeschreibung

Es lagen 1000 Psychotherapieanträge von
983 Patient:innen vor. Diese waren im
Durchschnitt 41 Jahre alt (SD±11), 77%
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Tab. 2 Behandlercharakteristika

n (%)

Arzt/Ärztin 16 (4%)

Psychologe/Psychologin 361 (95%)

Beides 2 (0,5%)

Berufsgruppe: Psychotherapeut:in

Nicht eindeutig 1 (0,3%)

Allgemeinmedizin 221 (58%)

Innere Medizin 68 (18%)

Psychiatrie 44 (12%)

Neurologie 39 (10%)

Gynäkologie 7 (2%)

Sonstiges 9 (2%)

Facharztqualifikation: Konsiliararzt/
-ärztin1

PsychotherapeutischeQualifikation 46 (12%)

Lesbarkeit, Konsiliarberichte Teilweise unleserlich2 72 (19%)

Gesamt 380 (100%)
1 Mehrere Facharzttitel pro Konsiliararzt/-ärztin möglich; Prozentsumme≠ 100%
2 Hinzu kommen die vollständig unleserlichen Berichte, die aus der Analyse ausgeschlossen werden
mussten

waren Frauen und 97% gesetzlich versi-
chert. Von den 1000 Psychotherapieanträ-
gen enthielten 407 einen Konsiliarbericht
(41%). Davon wurden 27 Konsiliarberich-
te ausgeschlossen, weil sie nicht lesbar
waren (n= 25) oder im Rahmen von Fort-
führungsanträgen doppelt eingereicht
wurden (n= 2).

Das Durchschnittsalter der verbleiben-
den 380 Patient:innen lag bei 40 Jahren
(SD±11), 79% waren Frauen und 98%
gesetzlich versichert. Die häufigsten Dia-
gnosekategorien waren affektive Störun-
gen (F3x; 54%), neurotische, Belastungs-
und somatoforme Störungen (F4x; 45%)
sowie Persönlichkeits- und Verhaltensstö-
rungen (F6x; 10%) (Details:. Tab.1und2).
DieKonsiliarärzt:innenwarenmehrheitlich
Allgemeinmediziner:innen (n= 221; 58%)
bzw. Internist:innen (n= 68, 18%). Etwa
12% hatten eine Aus-/Weiterbildung in
Psychotherapie (n= 46). Insgesamt 72 der
380 Konsiliarberichte (19%) waren auf-
grund des Schriftbilds teilweise nicht le-
serlich.

Übereinstimmung der Freitextanga-
ben in den Konsiliarberichten mit
den Vorgaben der PT-RL

In 290 Konsiliarberichten (76%) machte
der Konsiliararzt/die Konsiliarärztin An-
gaben zu den „aktuellen Beschwerden“;
in 90 (24%) fehlten diese Angaben. In
118 Konsiliarberichten (31%) lagen An-

gaben zum „psychischen Befund“ vor
und in 183 (48%) zum „somatischen Be-
fund“. „Relevante anamnestische Daten
im Zusammenhang mit den aktuellen
Beschwerden“ wurden in 151 Konsili-
arberichten (40%) beschrieben. In 196
Konsiliarberichten (52%) waren Angaben
zu „medizinischen Diagnosen“ enthal-
ten und in 16 (4%) zu „Differenzial- und
Verdachtsdiagnosen“ (davon in7Fällenzu-
treffend). InformationenzurelevantenVor-
und Parallelbehandlungen fanden sich in
101 Konsiliarberichten (27%) (. Abb. 1).
In lediglich 2 Konsiliarberichten (0,5%)
wurden alle vorgegebenen Themen im
Freitextfeld berücksichtigt.

Psychiatrische Abklärung,
ärztliche Maßnahmen und
Kontraindikationen für eine
Psychotherapie

Eine „psychiatrischen Abklärung“ hielten
die meisten Konsiliarärzt:innen für nicht
erforderlich (n= 185; 49%), in 64 Fällen
(17%)war eine solche bereits erfolgt, in 17
(4%)alserforderlichbeurteiltundin5(1%)
veranlasst. In 109Konsiliarberichten (29%)
hattendieÄrzt:innendieAnkreuzfelder zur
„psychiatrischen Abklärung“ nicht ausge-
füllt.

In 61 Konsiliarberichten (16%) wurden
weitere „ärztliche Maßnahmen“ für not-
wendig eingeschätzt, in 135 Konsiliarbe-
richten (36%)wurde dies explizit verneint,

und in 184 (48%) fehlten entsprechen-
de Informationen. Darüber hinaus hielten
99 Konsiliarärzt:innen (26%) eine „ärztli-
cheMitbehandlung“ fürnotwendig.Davon
am häufigsten für medikamentöse Thera-
pie (n= 38;38%),gefolgtvonderhausärzt-
lichen (n= 12; 12%) bzw. psychiatrischen
(n= 9; 9%) Mitbehandlung.

In 2 Konsiliarberichten (0,5%) wurde
angekreuzt, dass aufgrund somatischer/
psychiatrischer Befunde derzeit „Kon-
traindikationen für eine psychotherapeu-
tische Behandlung“ bestehen (Übersicht:
. Abb. 2).

Unterschiede zwischen
Konsiliarberichten und
Berichten an den Gutachter
hinsichtlich relevanter Vor- und
Parallelbehandlungen

Informationen zu relevanten Vor- und
Parallelbehandlungen fanden sich 2,6-
mal häufiger im Bericht an den Gutachter
als im Konsiliarbericht (Konsiliarbericht
vs. Bericht an den Gutachter: 101 vs. 258;
Pearsons χ2= 22,1; p< 0,001).

Mit Blick auf die Art der Vor- und
Parallelbehandlung (ambulant, stationär,
psychopharmakologisch; Angaben vor-
handen vs. keine Angaben) ergaben sich
keine nennenswerten Unterschiede zwi-
schen den Konsiliarberichten und den
Berichten an den Gutachter (ambulant:
Pearsons χ2= 2,0; p= 0,158, stationär:
Pearsons χ2= 1,3; p= 0,26, psychophar-
makologisch: Pearsons χ2= 2,2; p= 0,14).

Bezogen auf den Inhalt der Angaben
(ambulant, stationär, psychopharmakolo-
gisch; Vorbehandlung erfolgt, keine Vor-
behandlung erfolgt, keine Angabe) gab
es Unterschiede zwischen den beiden
Gruppen sowohl hinsichtlich ambulanter
(Pearsons χ2= 11,7; p= 0,02), (teil-)statio-
närer (Pearsons χ2= 33,1; p< 0,001) als
auch medikamentöser Vorbehandlungen
(Pearsons χ2= 58,2; p< 0,001).

DiebehandelndenPsychotherapeut:in-
nen beschrieben in Bezug auf alle 3 Varia-
blen häufiger als die Konsiliarärzt:innen,
dass Vor- bzw. Parallelbehandlungen
stattfanden, wobei die Differenz beider
Gruppen bei der psychopharmakologi-
schen Behandlung am geringsten war.
Insgesamt beschrieben 155 Psychothera-
peut:innen ambulante Psychotherapien in
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Abb. 18 Prozentualer Anteil an Informationen im Freitextfeld entsprechend Psychotherapie-Richtlinie (PT-RL)
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49%
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Psychiatrische Abklärung

a b

Abb. 28 Prozentualer Anteil an Angaben zu ärztlichenVorkehrungen undKontraindikationen für eine ambulante Psycho-
therapie. aNotwendigkeit ärztlicherMaßnahmenundMitbehandlung sowie Vorliegen von Kontraindikationen,bNotwen-
digkeit psychiatrischer Abklärung
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der Anamnese im Vergleich zu 28 Konsi-
liarärzt:innen. 110 Psychotherapeut:innen
erwähnten (teil)stationäre psychiatrische
bzw. psychosomatische Vorbehandlungen
im Vergleich zu 30 Konsiliarärzt:innen.
53 Psychotherapeut:innen machten An-
gaben zu psychopharmakologischen Vor-
bzw. Parallelbehandlungen, verglichen
mit 40 Konsiliarärzt:innen.

Angaben zum somatischen Befund
und Empfehlung einer ärztlichen
Mitbehandlung

Es gab keine Hinweise darauf, dass Konsili-
arärzt:innen, die im Konsiliarbericht Anga-
ben zumVorliegen körperlicher Beschwer-
den machten (n= 183), und solchen, die
keine Angaben machten (n= 197), die Er-
forderlichkeit einer ärztlichen Mitbehand-
lung unterschiedlich einschätzten (Pear-
sons χ2= 0,2; p= 0,70).

Ebenso gab es keine Hinweise darauf,
dass Alter (Odds Ratio [OR] 1,00, 95%-KI
0,98–1,03; p= 0,81) oder Geschlecht der
Patient:innen (OR 0,78, 95%-KI 0,42–1,45,
p= 0,43), Angaben zum somatischen Be-
fund (OR 1,04, 95%-KI 0,62–1,74, p=
0,89) sowie das Vorliegen einer psycho-
therapeutischen Qualifikation der Konsili-
arärzt:innen (OR 1,64, 95%-KI 0,82–3,29,
p= 0,16) mit der Empfehlung einer ärztli-
chen Mitbehandlung zusammenhängen.

Diskussion

Diese Studie hatte zum Ziel, die Konsiliar-
berichte für die Beantragung von Richtlini-
en-Psychotherapie hinsichtlich ihrer Über-
einstimmung mit den Erfordernissen der
PT-RL mittels Real-World-Daten zu über-
prüfen.

Die Ergebnisse zeigten deutliche Män-
gel bei den Konsiliarberichten. Kein Konsi-
liarbericht entsprach vollständig den Vor-
gabenderPT-RL. ImmerhinzweiDrittel der
Konsiliarärzt:innen beschrieben im Frei-
textfeld aktuelle Beschwerden, womit dies
das am häufigsten genannte inhaltliche
Merkmal war, gefolgt von medizinischen
Diagnosen, derenVorliegenbzw.Nichtvor-
liegen bei der Hälfte der Konsiliarberichte
erwähntwurde.AmseltenstenwurdenDif-
ferenzial- und Verdachtsdiagnosen sowie
relevante Vor- und Parallelbehandlungen
beschrieben. Damit decken sich die Be-

funde hinsichtlich dieser Zielgrößen in et-
wa mit bestehenden Untersuchungen zu
Konsiliarberichten bei Erwachsenen (Sehl
et al. 2010) sowie teilweise bei Kindern
und Jugendlichen (Rüth und Rung 2021),
wobei die Vergleichbarkeit mit Letzteren
aufgrund eines etwas anderen methodi-
schen Schwerpunkts weniger gegeben ist.

Mögliche Gründe für den stiefmütterli-
chen Umgang der Konsiliarärzt:innen mit
dem Konsiliarbericht sind vielfältig. Ein
Aspekt könnte in der Komplexität bzw.
dem Umfang der verlangten Informatio-
nen (PT-RL § 32 Abs. 3) liegen (Schar-
fenstein 2003), zu denen sich die Konsili-
arärzt:innen aufgrund fachlicher oder zeit-
licher Gründe womöglich nicht nur nicht
in der Lage sehen, sondern die auch einer
verhältnismäßig geringen Vergütung der
Konsiliarberichte von 4,25 gegenüber-
stehen(EinheitlicherBewertungsmaßstab;
Nr. 01612; Kassenärztliche Bundesvereini-
gung,Stand2023/4).Selbstbei inderPraxis
bekannten Patient:innen scheint es illuso-
risch, dass der Aufwand für einen aussage-
kräftigen Konsiliarbericht im Rahmen die-
ser Vergütung abgegolten werden kann.
Gleichermaßen ist neben der Vergütung
für die Konsiliarärztin bzw. den Konsili-
ararzt die finanzielle Belastung des Soli-
darsystems zu berücksichtigen, die – bei
einem Verfahren mit fraglichem Nutzen –
unseren Hochrechnungen zufolge in et-
wa bei 1.742.882 jährlich anzusiedeln ist
(Berechnungsgrundlage: Gesamtzahl von
1.079.184 Anträgen/Jahr für Richtlinien-
Psychotherapie gemäß Bürokratiekosten-
index 2020 (Wittberg et al. 2020); kon-
servativ geschätzter Anteil an Konsiliarbe-
richten von 38% entsprechend den Daten
dieser Studie).

Ein anderer Aspekt gebührt dem Stel-
lenwert der Konsiliarberichte in der ärzt-
lichen Praxis, der sich aus Sicht mancher
Konsiliarärzt:innen womöglich auf die
Auskunft über Kontraindikationen für
eine psychotherapeutische Behandlung
beschränkt. Fehlende Informationen in
den Konsiliarberichten können an die-
ser Stelle auch als Re-Delegation der
ärztlichen Verantwortlichkeit auf die Psy-
chotherapeut:innen interpretiert werden,
welchen wiederum ausreichende fachli-
che Kompetenz zur Einschätzung der im
Konsiliarbericht geforderten Informatio-
nen zugeschrieben wird (Engesser et al.

2023). Dies mag hinsichtlich eines rele-
vanten Anteils an Informationen zutreffen
(z. B. der Erfassung aktueller Beschwer-
den, des psychischen Befunds oder der
psychiatrischen Abklärung), unterschätzt
allerdings die Notwendigkeit medizini-
scher Fachkenntnisse, beispielsweise bei
der Identifikation somatischer Ursachen
von vordergründig psychischen Erkran-
kungen. Die Tatsache, dass in jedem
zweiten Konsiliarbericht in unserer Studie
keine Angaben zum somatischen Befund
gemacht wurden, stützt diese These.

Bei den Ankreuzfeldern zu ärztlichen
Maßnahmen und Mitbehandlungen ver-
deutlichte sich, dass solche immerhin von
einem ein Viertel (26%; ärztliche Mitbe-
handlung) bis einem Fünftel (16%; ärzt-
liche Maßnahme) der Konsiliarärzt:innen
empfohlen wurden. Allerdings ist hierbei,
wie auch bei den Angaben zu Kontrain-
dikationen, zu berücksichtigen, dass im
Formblatt zum Konsiliarbericht kein Item
wie etwa „nicht erforderlich“ oder „kei-
neKontraindikationen“ auswählbar ist. So-
mit kann beispielsweise nicht differenziert
werden, ob entsprechende Maßnahmen
tatsächlich als nicht erforderlich erachtet
und die Felder daher nicht angekreuzt
wurden, oder ob diese schlicht überse-
hen wurden. Eine solche fehlerhafte An-
gabe scheint zumindest bei 2 Konsiliarbe-
richten unserer Stichprobe der Fall gewe-
sen zu sein, bei denen zwar einerseits das
Item zum Vorliegen von Kontraindikatio-
nen für eine Psychotherapie angekreuzt
wurde, aber andererseits die Notwendig-
keit selbiger klar aus den Freitextfeldern
der Konsiliarberichte hervorging. Ausge-
hend von unseren Daten, denen zufolge
in keinem Fall eine ambulante Psychothe-
rapieaufgrundvonKontraindikationenab-
gelehnt wurde, scheint die diesbezügliche
Relevanz der Konsiliarberichte gering zu
sein.

Der Vergleich der Konsiliarberichte
mit den Berichten an den Gutachter
zeigte, dass die behandelnden Psycho-
therapeut:innen insgesamt deutlich häu-
figer Angaben zu relevanten Vor- bzw.
Parallelbehandlungen machten als die
Konsiliarärzt:innen, wobei sich die Anga-
ben auf inhaltlicher Ebene unterschieden.
Auffällig war zudem, dass in beiden Grup-
pen vergleichsweise selten Angaben zur
Psychopharmakotherapie gemacht wur-
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den. Dieser Befund ist insofern bedenk-
lich, als dass psychopharmakologische
Begleitbehandlungen insbesondere von
psychologischen Psychotherapeut:innen
im Vergleich zu ärztlichen Psychothera-
peut:innen häufig aus der Behandlungs-
planung ausgeklammert werden (Singer
et al. 2023a). Angesichts der Tatsache,
dass die Konsiliarärzt:innen ihrerseits noch
seltener Angaben zu Psychopharmako-
therapie machten als die behandelnden
Psychotherapeut:innen, scheint der Kon-
siliarbericht an dieser Stelle seine „bera-
tende“ Funktion in Bezug auf Anamnese,
Diagnostik und Behandlungsempfehlung
zu verfehlen.

Insgesamt erscheint der Mehrwert der
Konsiliarberichte bei der Beantragung
von Richtlinien-Psychotherapie dünn. Die
Angaben sind oft lückenhaft, in fast einem
Viertel teilweise bis gänzlich unleserlich
und beschränken sich nicht selten auf
das Ausfüllen der vorgegebenen Ankreuz-
felder. Hinsichtlich der Konstruktion des
Formblatts zum Konsiliarbericht (Mus-
ter 22) besteht zudem Verbesserungs-
potenzial beim Layout. Der ehemalige
Präsident der Bundespsychotherapeuten-
kammer, Dr. Dietrich Munz, bezeichnete
die ärztlichen Konsiliarberichte in einer
Pressemitteilung im Jahr 2019 als „häufig
unpräzise und nichtssagend“, wobei das
Verfahren der Pflichtberatung in einem
„überholten Selbstverständnis mancher
Ärzte“ begründet sei (Bundespsychothe-
rapeutenkammer 2019). Die Tatsache,
dass, mit Ausnahme von patientenfernen
Fachbereichen, jeder Facharztgruppe eine
größere Kompetenz bei der Einschätzung
der Notwendigkeit einer psychiatrischen
Abklärung oder von Kontraindikationen
für eine Psychotherapie zugesprochen
wird als psychologischen Psychothera-
peut:innen, die neben einem Psycholo-
giestudium eine mehrjährige psychothe-
rapeutische Ausbildung absolviert haben,
unterstreicht diese Kritik. Der Umstand,
dass in 69% der Konsiliarberichte kei-
ne Angaben zum psychischen Befund
und in 29% keine Einschätzung zur psy-
chiatrischen Abklärung vorlagen, könnte
ebenfalls alsArgumentdafürgesehenwer-
den, dass Konsiliarärzt:innen dies nicht
als ihre spezifische Kernkompetenz oder
zumindest für als nicht notwendig erach-
teten. Eine Studie zu Rollenkonzepten von

Ärzt:innen in der Behandlung psychisch
erkrankter Patient:innen zeigte, dass sich
zwar 69% der Befragten für die primäre
psychotherapeutische Behandlung bzw.
zumindest die Indikationsstellung und
vorübergehende Unterstützung ihrer Pa-
tient:innen zuständig sahen (Engesser
et al. 2023), angesichts der rudimentären
Angaben im Konsiliarbericht scheint diese
Selbstwahrnehmung gleichwohl häufig
mit Beantragung einer Richtlinien-Psy-
chotherapie und Überführung eigener
Verantwortlichkeit in die Fachgruppe der
Psychotherapeut:innen zu enden.

Das wiederkehrende Plädoyer aus psy-
chotherapeutischer Forschung und Pra-
xis zur Abschaffung des Konsiliarberichts
(Bundespsychotherapeutenkammer 2019;
Rüth und Rung 2021; Stolley-Mohr 2015)
erscheint vor diesem Hintergrund ebenso
begründet und nachvollziehbar wie der
Vorschlag, das Konsiliararzt-Verfahren an
den Einzelfall anzupassen (z. B. ausführ-
licher Konsiliarbericht bei schweren kör-
perlichen oder psychiatrischen Erkrankun-
gen durch einen Facharzt für das ent-
sprechende Krankheitsbild) (Rüger 2007).
Wir empfehlen deshalb eine Novellierung
und Entbürokratisierung des Konsiliarbe-
richts beispielsweise in Form einer Kür-
zung auf die wesentlichen Aspekte des
genuin ärztlichen Zuständigkeitsbereichs
(z. B. somatische Befunderhebung, medi-
kamentöse Vor- und Parallelbehandlun-
gen, medizinische Diagnosen) resp. eine
Ersetzung des generellen Konsiliarverfah-
rensdurcheinebedarfsorientierte,gezielte
Überweisung für eine fachspezifische Un-
tersuchung oder differenzialdiagnostische
Abklärung bei adäquater Vergütung. Nicht
zu vernachlässigen ist andieser Stelle aller-
dings die Auseinandersetzung mit mögli-
chen Konsequenzen der Abschaffung des
automatischen Konsiliarberichts, wie et-
wa der Wegfall der patienten- bzw. psy-
chotherapeutenbezogenen Schutzfunkti-
on des ärztlichen Konsils. Um mögliche
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
der (Nicht-)Indikationsstellung zum ärzt-
lichen Konsil – wie z. B. rechtliche Kon-
sequenzen, Überforderung und Fehlent-
scheidungen – zu vermeiden, sollten et-
waige Haftungsfragen im Vorfeld disku-
tiert und klareHandreichungen zur Indika-
tionsstellung konsiliarischer Beauftragun-
gen für Psychotherapeut:innen zur Verfü-

gung gestellt werden (d. h. unter welchen
Umständen bei wem ein Konsiliarbericht
einzuholen ist).

Mögliche Limitationen

Potenzielle Schwächen der Arbeit könnten
in einer gewissen interpretativen Unschär-
fe bei den Freitextangaben liegen, die eine
sorgfältige Kategoriendefinition bei der
Datenextraktion notwendig machten (z. B.
Abgrenzung „aktuelle Beschwerden“ und
„medizinische Diagnosen“). In Bezug auf
die Repräsentativität unserer Stichprobe
zeigen Daten des Mikrozensus von 2011,
dass Männer (Studie: 23% vs. Mikrozen-
sus: 49%) und Personen über 50 Jahre
(Studie: 24% vs. Mikrozensus: 40%) in
unserer Stichprobe im Vergleich zur All-
gemeinbevölkerung unterrepräsentiert
waren (Singer et al. 2023b; https://www-
genesis.destatis.de/genesis/online), was
aber damit zusammenhängt, dass diese
Personengruppen generell seltener Psy-
chotherapien aufsuchen. Vergleiche mit
anderen aktuellen Inanspruchnahme-Da-
ten, beispielsweise aus dem DPtV-Report
(Rabe-Menssen et al. 2021), bestätigen
diesen Trend insofern, als Männer und
ältere Personen seltener eine Psychothe-
rapie aufsuchen als Frauen und jüngere
Personen, wobei Unterschiede in der Höhe
der Differenz (z. B. Rommel et al. 2017
in DPtV-Report: Frauen vs. Männer 1,4:1;
Studie: Frauen vs. Männer 3,5:1) bzw. dem
Wendepunkt der Altersverteilung (Anstieg
der Inanspruchnahme; DPtV-Report: bis
59 Jahre vs. unsere Studie: bis 49 Jahre)
vermutlich methodische Gründe haben
(Befragung vs. Real World Daten). Dass
die in dieser Studie untersuchten Konsili-
arberichte ausschließlich im Rahmen von
Anträgen für tiefenpsychologisch fundier-
te oder analytische Psychotherapie erstellt
wurden, sollte sich unserer Einschätzung
zufolge nicht negativ auf die Repräsenta-
tivität der Konsiliarberichte auswirken, die
ihrerseits von Fachärzt:innen unterschied-
lichster Qualifikation erstellt wurden.

Fazit für die Praxis

4 Die Konsiliarberichte für die Beantragung
von Richtlinien-Psychotherapie entspre-
chen häufig nicht den Vorgaben.

4 Amhäufigstenwerden„aktuelleBeschwer-
den“ und sowie Angaben zu „medizini-
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schen Diagnosen“ verzeichnet. Gleich-
wohl fehlen Letztere in jedem zweiten
Konsiliarbericht der vorliegenden Stich-
probe.

4 Am seltensten liegen Angaben zu „Diffe-
renzial- und Verdachtsdiagnosen“ vor.

4 Um die Qualität des Konsiliarverfahrens
zu erhöhen, schlagen die Autor:innen ei-
ne Kürzung des Konsiliarberichts bzw.
eine Ersetzung desselben durch gezielte
Überweisungen an Fachspezialisten im
Einzelfall vor.
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Abstract

Themedical consultation procedure in outpatient psychotherapy. An
examination of medical consultation reports with respect to the
requirements of the psychotherapy guidelines

Background: Prior to outpatient psychotherapy by a psychotherapist or pediatric
psycotherapist, a medical consultation report must be obtained in accordance with the
psychotherapy guidelines (PT-RL). The contents of the consultation report are specified
in the PT-RL.
Objective: The aim of this study was to compare the medical consultation reports with
the requirements of the PT-RL and with the corresponding psychotherapeutic reports
using real-world data.
Methods: In a random sample of 1000 applications for psychotherapy, 380 medial
consultation reports were available. The data were extracted from the medical
consultation reports and compared with the specifications of the PT-RL using
frequency measures. Differences between the medical consultation reports and the
psychotherapeutic reports regarding treatment-relevant parameters were analyzed
using χ2-tests. Possible predictors for the recommendation of medical cotreatment
were analyzed using logistic regression.
Results: The most frequent information provided was on current complaints (79%)
and the least frequent was regarding differential and suspected diagnoses (4%).
Half of the consultant physicians (49%) did not consider a psychiatric assessment to
be necessary, while around one third (29%) did not provide any such assessment.
Concerning relevant preliminary and parallel treatments, the medical consultation
reports contained this information 2.6 times less frequently than the psychotherapeutic
reports (χ2= 22.1; p< 0.001). No evidence of predictors for the recommendation of
medical cotreatment was found.
Conclusion: The requirements of the medical consultant reports were only partially
fulfilled. In the course of the reform of the German assessment procedure for outpatient
psychotherapy the necessity of the consultation reports should be reviewed.

Keywords
Assessment procedure · Medical consultation · Psychotherapeutic care · Application for
psychotherapy
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